
einander u rennen. Denn eine kirchliche SPen würde ſicher nicht
gewährt werden; auch würde die Zivilbehörde ern ſolches eheliche Zu
ſammenleben kaum dulden, da gema den bürgerlichen Geſetzbüchern
eine Geſchwiſter— oder Halbgeſchwiſterehe nichtig iſt So beiſpi elsweiſe
das eu  E bürgerliche Geſetzbuch 1810, das Schweizeriſche i
geſetzbu 100, der Code Napoléon, 161 ff

U den bisherigen Ausführungen geht deutlich hervor, was von
den eingang angeführten Béhauptungen 3uU halten iſt Die er und
zweite Behauptung iſt durchaus unrichtig. ſt die Ehe wirklich eine Hd
geſchwiſterehe, o iſt ieſelbe er ungültig Ind keine bonada 68 der
vermeintlichen Ehegatten kann dieſelbe gültig machen. Die Anwendung
des bekannten Atze „Mmelior 68 60dicio possidentis“ iſt hier nicht
zuläſſig, Eil alle trennenden Ehehinderniſſe als eges irritantes gelten
und der Kodex Cll 16, ganz allgemein beſtimmt: „nulla ignorantia
egum irritantium aAut inhabilitantium a5 Iisdem eXCUsaàt, NiSi aliud
ENXPresse dicatur.“

Die geſtellte rage „Kann die 11 en löſen, die Aus end
einem Grunde zweifelhaft ind?“ beantworte der odex ſelbſt Im Kanon
1014, der chon bben zitiert wurde. Die Or muß alſo nein lauten,
mit der alleinigen Usnahme des zweifelha anwendbaren Privilegium
Paulinum.

Freiburg eiz Dr Prümmer Ni
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11 Differenzeinwand.) Beim Fehlſchlag der großen Frankenbaiſſe⸗

ſpekulation, die namentlich im Metallhandel 3 außerordentlich großen
Aus  reitungen geführt atte, ſuchten manche Firmen ſich ihren Ver
pflichtungen dadurch entziehen, daß ſie den ſogenannten „Differenz⸗
einwand“ erhoben: die verluſtbringende Spekulation ſei kein ern 9E
meintes Handelsgeſchäft mit der ſicht effektiver Erfüllung, ſondern
Ur ern auf Begleichung der Gewinn⸗ bezw Verluſtdifferenz gerichtetes
1E geweſen und infolgedeſſen gemã 88 762, 764 nicht
klagbar Demgegenüber wurde auf leſe Firmen jeder Ur mögliche
moraliſche ruck ausgeübt, Aum ſie zur Erfüllung ihrer Franken⸗Blei⸗
Engagement 3u zwingen, insbeſondere wurde mit ehrengerichtlichem
Verfahren vor dem Börſenehrengericht und Entziehung der Zulaſſung
zur Metallbörſe durch das Ehrengericht gedroht, die Firmen tat
ſächlich den Differenzeinwand erheben ollten. Es wird gefragt:

ſt die rhebung des Differenzeinwandes moraliſch Crlau
ſt die Usübung moraliſchen Zwanges In der eben beſchriebenen

Weiſe als Erpreſſung anzuſehen oder M
Zu Zunächſt iſt bemerken, daß der ſogenannte „Differenz

einwand“ ImM juriſtiſch⸗techniſchen Sinne kein „Einwand“ (exceptio) 3u
ſein ſcheint Der „Einwand“ E3t das Eſteéehen eines Anſpruches voraus,
berechtigt mich aber zur vorläufigen („Einrede“) bder dauernden („Ein⸗
wand“ Im rengen Wortſinne) Verweigerung der eiſtung. Beim o
genannten Differenzeinwand dagegen wird das eſtehen eines An
pruches, bezw einer Verbindlichkeit üb geleugnet, da 1E und
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Wette Emne Verbindlichkeit überhaupt nicht begründen; E ereits das
Gemeinrecht und eute das Inſofern allerdings ähnelt der
Differenzeinwand dem echten Einwand als das auf Grund von Ee
oder Geleiſtete nicht deéshalb zurückgefordert werden kann, weil

Verbindlichkeit nicht beſtanden habe Gerade für die Beurteilung
der Gewiſſenslage wird 68 aber 9 ſein, daran feſtzuhalten, daß
da, wWO der Differenzeinwand tatſächlich egeben iſt, nicht Emn Leiſtungs—
verweigerungsrecht ſondern Nichtigkeit des Anſpruches beſteht (Welche
Einſchränkungen der Geltendmachung des Differenzeinwandes gemã

762 764 G Aus des Börſengeſetzes entgegenſtehen, ſoll
als renn Uriſtiſche Frage hier nicht unterſucht werden; wir viel
mehr voraus, daß geſetzli der Differenzeinwand IM konkreten Falle
egeben ſei —

Die Beſtimmung des Geſetzes daß e und Wette auch da
Börſenſpiel Eene Verbindlichkeit nicht begründen ird als Ewiſſen
verbindlich angeſehen werden müſſen Sie iſt ohne Frage erlaſſen 3u
dem ecke, Aum das verderbliche Ie. einigermaßen einzudämmen
Mag auch über die Zweckmäßigkeit der Beſtimmung Meinungsver
chiedenheit herrſchen, ſo iſt doch mindeſtens 3u agen, daß ihre völlige

Wirkungsloſigkeit und Unnüttzheit nicht erwieſen iſt Dann aber iſt die
auctOritas publica III DOSSesS1Ohe: ſie hat den Anſpruch, daß ihre An
ordnung als VI 5onum 6ommunitatis erlaſſen und darum als gewiſſens
verbindliches — — angeſehen werde

gne Frage ird der Differenzeinwand mei argliſtigerweiſe Er
oben, der Spieler ſeinen Gegenſpieler Sicherheit EL
werde niemals den Differenzeinwand rheben und veranlaßt ihn 3——,
Fum Abſchluß von ſpekulativen Engagements die EL ohne dieſes Ver
trauen ge nicht eingehen würde Aber da iſt eigentlich nicht die pätere
mei gar nicht von vornherein beabſichtigte, ondern Drange
der Not infolge unverhoffter chwerer Erluſte erfölgende Geltend
machung des Differenzeinwandes argliſtig; ielmehr Dar die vorher
gehende Einwiegung Sicherheit argliſtig, und auch dieſe vielleicht nicht
min  7 da mei der Erfüllungswille wirklich ern iſt und erſt dann
wankend wird, wenn ungewöhnlich ſchwere erluſté die Erfüllung ſchon
nahezu unmöglich, wenigſtens erdrückend ſchwer machen. Solange nicht
elne eigentliche äuſchung vorliegt, Ur die ich den Gegenſpieler IN
den Irrtum führe, daß eLr glaubt, Enen agbaren Rechtsanſpruch
beſitzen den ich ihm tatſä

1— doch nicht verſchaffe und auch gar nicht
verſchaffen kann blange dürfte damnifieatio miusta durch Er
hebung des Differenzeinwandes nicht nachzuweiſen ſein 8 anderen
Rückſichten mag leſe Handlungsweiſe moraliſch er 3 verurteilen
ſein Aber 6Oontra Iustitiam iſt ſie nich * wo ES ſich ́Um die xiſtenz,
Um die Bewahrung der Familie vor dem Untergange Not und Elend
handelt, kann ES vielleicht ogar eboten ſein, den Differenzeinwand
geltend machen.
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Zu Da die Bör—enehreitiericht eben dazu berufen ſind, ſolche
kaufmänniſche Verfahrungsweiſen, die nicht das Strafgeſetzbuch
verſtoßen oder als bürgerlich-rechtliche Vertragsverletzung im ordentlichen
Rechtswege efam werden können, die aber gegen die Grundſätze
kaufmänniſcher Ehrenhaftigkeit verſtoßen, wirkſam zFu ahnden, ſo

eh
jedenfa außer Frage, daß chikanöſe Erhebung des Differenz
einwandes ein ehrengerichtliches Verfahren durchaus Am iſt Nun
liegen aber die Verhältniſſe ſo, daß die Entſcheidung, ob iel, ob legi
times Geſchäft, mei üheraus ſchwierig und unſicher iſt *  Vie ern Prozeß,
un dem der Differenzeinwand erhoben wird, ausgehen wird, läßt ſich
faſt nie auch nur mit einiger Wahrſcheinlichkeit vorausſagen. Es iſt daher
geradezu notwendig, daß unréelle Emente von leichtfertiger Erhebung
des Differenzeinwandes ſehr energiſch abgeſchreckt werden; On. entſteht
für notwendige und berechtigte Termingeſchäfte eine unerträgliche und
volkswirtſchaftlich ſchädliche Rechtsunſicherheit. U demſelben Grunde,
eben weil ſozuſagen nie mit Sicherheit geſagt werden kann, ob die Voraus—
ſetzungen des Differenzeinwandes tatſã egeben ſind oder nicht,
wird aber dem Gegenſpieler nicht verwehrt werden können, das Gegeben
ſein dieſer Vorausſetzungen 3u beſtreiten, blange der Gegenbeweis nicht
evident geführt iſt Kann EL aber auch nur Cum Solida probabilitate
die Eſe vertreten, daß die Vorausſetzungen des Differenzeinwandes
nich egeben ſind, ſo ſteht 6 ihm frei, leſe ſeine uffaſſung geltend zu
machen und die Sache vor das Börſenehrengericht 3u bringen. Es iſt
wahr, daß dies eine äußerſt ſcharfe iſt, denn das Börſenehren—
gericht wird grundſätzlich demjenigen gegenüber, der den Differenz⸗
einwand erheben will, eine ehr abgeneigte altung einnehmen,
einen Serſto die kaufmänniſche Ehrenhaftigkeit annehmen und
auf Ausſchließung von der Börſe erkennen; das bedeutet aber ebenſo
die wirtſchaftliche Vernichtung der Firma Die die Bezahlung eines U  *  ber
die Kräfte gehenden Spekulationsverluſtes. Von Erpreſſung wird aber
nur dann die Rede ſein können, wenn die Vorausſetzungen des Differenz⸗
einwandes erkennhar mit Sicherheit gegeben In Im anderen 57  alle
dagegen bedeutet die rohung der Anrufung des Börſenehrengerichtes
einen unerlaubten Zwang, da ja der Geſetzgeber dieſe Einrichtung
gerade auch azu geſchaf hat, einem Mißbrauch des Differenz⸗
einwandes 3u ſteuern. Daß leſe Einrichtung mn der ganzen Konſtel⸗
lation der inge ſich ſo auswirkt, daß dem Kaufmanne praktiſch ſo gut
wie Nie der Differenzeinwand Gebote ſteht, ſo daß letzten Endes
nur das ſpielende Privatpublikum ſich auf ihn berufen kann, iſt ein vom
Standpunkte der Billigkeit durchaus nicht unangemeſſenes Ergebnis.

Düſſeldor Oswald Nell-Breuning
LLIL (Ausnahmepreiſe für Angeſtellte eines Betriebes.) Frl

Vollte zur Zeit der Inflation enn ſeidene Fleid aufen Da ſie ſich aber
kein Irteil darüber zutraute, ob ein. Hleid auch wirkli echte elde ſei,
bat ſie en ihr bekanntes Ladenfräulein M., das MN dieſer Branche ätig
war, ihr entſprechende Belohnung ein echt I neueſter


